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Allgemeine Geschäftsbedingungen CHOOSE Catering 

Geltungsbereich 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der jeweils aktuellen Fassung) gelten für sämtliche Leistungen, 
die unsere Kund:innen (Auftraggebende) mit dem CHOOSE Catering (Auftragnehmer) schliessen:  

• Lieferung von Speisen und Getränken 

• Service- und Personaldienstleistungen 
• Bereitstellung von Material 

Die Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers gilt als Anerkennung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

Bestellung 

• Grundlage für jeden Auftrag bildet die Auftragsbestätigung von CHOOSE Catering. Diese wird den 
Auftraggebenden nach Ihrer Bestellung per E-Mail zugestellt. 

• Bestellungen können bis 10 Arbeitstage vor dem Apéro-Termin entgegengenommen werden. 
• Allfällige Änderungen erlangen ihre Gültigkeit mit der schriftlichen Bestätigung durch CHOOSE 

Catering. 
• Wir unterbreiten unseren Auftraggebenden gerne eine unverbindliche und detaillierte Offerte mit 

den gewünschten Speisen und Dienstleistungen. 
• Die Offerte ist bis 14 Tage nach Ausstellungsdatum gültig und gilt nicht als Auftragsvereinbarung. 

Beanstandungen 

• Die Auftraggebenden werden gebeten, die Ware bei der Lieferung zu prüfen und CHOOSE Catering 
unverzüglich allfällige Einwände oder Mängelrügen mitzuteilen. Sollten Qualitätsmängel tatsächlich 
einmal vorkommen, ist CHOOSE Catering so besser in der Lage, schnell zu reagieren. Etwaige 
Rechte des Auftraggebenden werden damit jedoch nicht beschränkt oder ausgeschlossen.  

• Ein Umtausch falsch bestellter Waren ist bei Lebens- und Genussmitteln nicht möglich.  
• Für Mängel, die auf eine unsachgemässe Lagerung durch den Auftraggebenden zurückzuführen 

sind, übernimmt das CHOOSE Catering keine Haftung. 

Angebot 

• Wir verzichten bewusst auf Buffetdekorationen und lassen unsere angerichteten Speisen für sich 
sprechen. Dekorationswünsche erfüllen wir gerne auf Anfrage und stellen den effektiven Aufwand 
in Rechnung. 

• Unsere Auftraggebenden und ihre Gäste haben das volle Anrecht auf die übrig gebliebenen 
Speisen. 

• Unser Standardangebot basiert auf der Mindestzahl von 20 Personen. 
• Für kleinere Gruppen bereiten wir gerne einen Apéro nach speziellen Konditionen zu. 
• Spezialwünsche werden nach Erfahrungswerten offeriert und nach effektivem Aufwand verrechnet. 

Saisonale Abweichungen 

• Die von uns verwendeten Zutaten (z.B. Gemüse und Obst) unterliegen saisonal bedingten 
Schwankungen auf dem Markt. 

• Wir behalten uns vor, Teile der Bestellung, die diesen saisonalen Schwankungen unterliegen, durch 
gleichwertige Zutaten ohne Preisänderung und nach Absprache mit unseren Auftraggebenden zu 
ersetzen. 
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Mitarbeiterkosten 

Die Mitarbeiterkosten richten sich nach den Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes. 

Änderungen 

Eine Mengenreduzierung um mehr als 10% nach Auftragserteilung stellen wir wie folgt in Rechnung: 
• bis 8 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% des reduzierten Bestellwerts  
• 7 bis 5 Arbeitstage vor dem Anlass: 70% des reduzierten Bestellwerts  
• ab 4 Arbeitstagen vor dem Anlass: 100% des Bestellwerts 

Annullierung 

Muss der Anlass durch die Auftraggebenden abgesagt werden, bitten wir um sofortige schriftliche 
Mitteilung. 
Bei kurzfristiger Absage wird Ihnen einen Teil der offerierten Kosten in Rechnung gestellt. 

• Ab 5 Arbeitstagen vor dem Anlass: 50 % des Bestellwerts 

• Ab 3 drei Arbeitstagen vor dem Anlass: 100 % des Bestellwerts 

Zahlungskonditionen 

• Die Rechnung ist zahlbar innerhalb 30 Tagen rein netto nach Erhalt. 
• Abzüge irgendwelcher Art sind ausgeschlossen. Allfällige Anzahlungen werden nicht verzinst. 

• Das CHOOSE Catering ist MwSt-befreit. 
• Die Auftraggebenden sind nicht berechtigt, eigenen Ansprüchen gegen die Zahlungsansprüche des 

CHOOSE Catering aufzurechnen, es sei denn, die Forderungen sind unstreitig oder rechtskräftig 
festgestellt. 

Werbung 

CHOOSE Catering steht es frei, hauseigenes Werbe- und Infomaterial aufzulegen. 

Haftung 

• Alle durch das CHOOSE Catering angelieferten Gegenstände mit Ausnahme der Speisen und 
Getränke stehen und bleiben im Eigentum des CHOOSE Catering und werden den 
Auftraggebenden leih- bzw. mietweise zur Verfügung gestellt. 

• Alle von CHOOSE Catering leih- bzw. mietweise zur Verfügung gestellten Gegenstände sind 
pfleglich zu behandeln und nach Beendigung der Veranstaltung, wenn nicht anders vereinbart, 
unverzüglich zurückzugeben.  

• Den Auftraggebenden obliegt für die leih- bzw. mietweise zur Verfügung gestellten Gegenstände 
von der Überlassung bis zur Rückgabe die Sorgfaltspflicht.  

• Durch unsere Auftraggebenden und deren Gäste beschädigtes oder verlorenes Inventar wird zum 
Wiederbeschaffungspreis verrechnet.  

• Für Schäden an Mietobjekten, Räumlichkeiten und deren Infrastruktur, durch Verschulden der 
Auftraggebenden oder deren Gäste, übernehmen wir ebenfalls keine Haftung – ebenso wie für das 
Verschulden von Drittpersonen.  

• Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet das CHOOSE Catering nur für den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei 
denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche der Auftraggebenden aus einer Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
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Datenschutz 

Ihre persönlichen Daten werden zur Abwicklung des Bestell- und Zahlungsverkehrs benötigt. Diese werden 
in der CHOOSE-Datenbank gespeichert und nur im für den Auftrag erforderlichen Rahmen an verbundene 
Unternehmen und Zusteller bzw. an Banken zur Abrechnung weitergegeben. Ihre Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. 

Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Die Beurteilung aller Streitigkeiten aus diesem Vertrag erfolgt am Gerichtsstand Basel. Es kommt 
schweizerisches Recht zur Anwendung. 


